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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1993

Norm

WRG §30

WRG §32

Rechtssatz

Verunreinigungen des Grundwassers durch die ordnungsgemäße landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche

Bodennutzung gelten bis zum Beweis des Gegenteils nicht als wesentliche Beeinträchtigung und daher als ortsüblich.

Wird das Gegenteil bewiesen (Grundwasser ist durch Düngemaßnahmen für den menschlichen Genuß unbrauchbar)

liegt eine nach § 32 WRG bewilligungsp5ichtige Maßnahme und zugleich eine das ortsübliche Maß überschreitende

Immission vor.
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